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Die Alt-Katholiken un der preußische aa um 1870

‚Vorbemerkungen
Die Alt-Katholiken verstehen sıch NıC als eine eugründung des

Jahrhunderts, sondern als die Kontinuıtät des „dezentralıstischen“
Katholizısmus. wI1ıe CT sıch eritwa in der Kırche der ersten Jahrhunderte
präsentiert hat und später in olchen trömungen wIie Konziliarısmus,
Gallıkanısmus., Anglıkanısmus der Josephinismus seınen Ausdruck fan  Q,
In diesem ınn ist das Katholische Bıstum der Alt-Katholiken in Deutsch-
and eıne katholische Ortskırche (eccles1a localıs) im altkırchlichen ınn
Der dırekte Anlass eıne eigene kırchliche Struktur eın Bıstum bıl-
den, Wr dıe Verkündigung der beiden apstdogmen auf dem Ersten atı-
kanıschen Konzıl 870 und die Exkommunikation aller, die diese ogmen
abgelehnt aben

Das Vati  nNnısche onzıl

Die Einberufung
[)Das Erste Vatıkanısch Konzıl wurde VON aps 1US auf den De-
zember 869 einberufen. Diesem reign1s gingen bedeutende polıtısche
mbruche auf der ıtahenıischen Halbınsel VOTrTaus Einige re davor,
18061, proklamıierte Vıktor Emmanuel VO  —_ Sardınien das Königreich Italı-
C dem S70 auch der seıt 849 on Frankreich milıtärisch gestützte Kır-
enstaa| eingeglıedert wurde. Kom wurde ZUTr Hauptstadt talıens Der
Kırchenstaat schrumpfte auf den Vatıkan und damıt auch die
aCcC des Papstes als weltlicher Souverän.

Im Einladungsschreiben des Papstes ZUm Konzıl wurde Nn1ıcC gl
mıt welchen Themen sıch das Konzıl befassen sollte Schon das verstie ß

die Geschäftsordnung des Konzıls Erst allmählich wurde bekannt,
Aass ZUMm auptthema der „Beratungen” des Konzıls dıe mittelalterliche
Lehre über das Papsttum dıe Unfehlbarkeit und den Universalprimat
vorgesehen WAar.

on einıge re davor wurde das ema VOonNn bestimmten Kreisen,
die den uUurc die polıtıschen Ereignisse geschwächten aps stärken

Küry Urs Die Alt-Katholische Kırche. Frankfurt 1982,
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wollten, NC belebt und urc die Presse verbreıtet uch der aps selbst
hatte urc Z7WEe] aufsehenerregende kte verstehen gegeben, ass er
die Unfehlbarkeit und den Universalprimat für sıch reklamıert.

In eıner praktıschen orwegnahme der beiıden ogmen erhno 854
iIm Alleingang dıe re VO  —_ der unbefleckten Empfängnis Marıens
ogma und erleß 864 den „Syllabus“ eıne teierliche Erklärung, in der
er dıe „Irrtümer“ der Neuzeıt, denen auch dıe aubens-, Gewi1s-
SCHNS- und Pressefreiheit und dıe Demokratıie als Staatsform gehörten, VOTI-
urteilte.

Der Konzilsverlauf

Zum Konzıil wurden 084 1SCHNOTeEe eingeladen; dıe Höchstzahl der aM WE -
senden 1SschoOo{fe betrug 778; Bel der Abstimmung ber diıe Tagesordnung
unterstützten 380 Von ihnen die Forderung ach der Beratung der en
umstrittenen Themen, 136 dagegen
TOTLZ dieses Wıderstandes eıner starken Minorität, die sıch VOoTrT em A4AUuSs
Bıschöfen AdUuU$s eutfschlan Österreich-Ungarn und Frankreich ZUSamMl-

wurde dıe Generaldebatte ber den Universalepiskopat und dıe
Lehrunfe  arkeıt des Papstes eröTiIne

uch ın der Debatte selbst dıe Minoritätsbischöfe theologısche
und historische Argumente dıe Dogmatisierung der mittelalterlı-
chen re über das Papsttum VOT. „Dıe beıden Sätze widersprechen der
geschichtlichen anrneı efele), sie verändern dıe göttliıche Ordnung
der Kırche (Ketteler), SiEe en dıe reiner der 1SCNOITIe auf arboy), sie
verstoßen dıe Glaubensregel (Strossmayer AQUus dem damals Österre1-
chischen Laibach).““

Als €ea|  102 auf diesen Wiıderstand wurde die Unfehlbarkeitsvorlage
NIC etwa zurückgezogen der mindestens abgemildert, sondern iIm Ge-
gente1l noch verschärft: DDer aps ist unfehlbar „„dUus sıch selbst, NnıCc auf
Trun der Zustimmung der Kırche“ autete NUunN die Vorlage .. Miıno-
riıtätsbischöfe verlıießen daraufhın das Konzıl noch VOT der Schlussab-
stımmung, nicht den Papsi der das eigene Gewissen
abstimmen mMuUusSsen

Am Julı: 870 verkündete dennoch aps Plus in der onstıtut1i-
„Pastor geternus“ die Glaubenssätze „mit Zustimmung des Kon-

zıls‘ als „göttliıch geOoMenDarte Glaubenswahrheıiten“, dıe NUun vVvon len
Gläubigen als für das ewige eıl notwendig anzunehmen sind }

Ebd
Ebd

135



URBISCH

DIie meilisten der Minoritätsbischöfe unterwarfen sıeh dem aps SOTO
Neun in Fulda versammelte eutsche Bıschöfe veröffentlichten arau  in

August 870 einen gemeinsamen Hırtenbrief, in dem S1ie mıiıttei1l-
ten, ass dıe Entscheidung des Konzıls „als göttliıch geoOMeNDarte Wahr-
heıt von allen Bischöfen. Priestern und Gläubigen anzunehmen se1  D cht
weıtere Bıschöfe en den Hırtenbrief später unterschrieben;: die restlı-
chen sıeben en den Hırtenbrief ZWAaTr nıcht unterschrieben, die NEeEUC
re jedoch stillschweigend akzeptiert. Der schon ben ıtıerte Bıschof
Hefele kommentierte das Umschwenken der 1SCNOIE mıt dem Satz ‚„Der
deutsche Episkopat hat gleichsam über acC seiıne Überzeugung geän-
dert  .‘;4

Der alt-katholische Wıderstand
Am Tag nach der Verkündigung der beiden Dogmen durch den aps
racC der deutschfranzösısche rıeg ausS, der Nun die Aufmerksamkeıt auf
siıch ZUg und somıiıt Zur Schwächung des Wiıderstandes die
Glaubenssätze beıtrug. Urs KÜrY, eın Professor der Alt-Katholischen Fa-
kultät auf der Universıität Bern und spätere Bıschof der Christkatholischen
(alt-katholıischen) Kırche der Schweıiz, Sschreı1ı aruber „Nur eın kleiner
Kreıis von gele  en und frommen Männern, denen sıch eine ansehnlıche
ar VON Geistlichen und Laıen anschloss, 1e den Wiıderstand auirecC
nter ihnen ragien hervor dıe Professoren Ignaz Von Döllinger und Johan-
NS Friedrich in ünchen, Johannes Langen und Friedrich Reusch in
Bonn, Joseph Hubertus einkens und Theodor er in Breslau, Fried-
rich VoN Schulte in Prag und FEduard Herzog in Luzern.JOHANNES URBISCH  Die meisten der Minoritätsbischöfe unterwarfen sieh dem Papst sofort.  Neun in Fulda versammelte deutsche Bischöfe veröffentlichten daraufhin  am 31. August 1870 einen gemeinsamen Hirtenbrief, in dem sie mitteil-  ten, dass die Entscheidung des Konzils „als göttlich geoffenbarte Wahr-  heit von allen Bischöfen, Priestern und Gläubigen anzunehmen sei“. Acht  weitere Bischöfe haben den Hirtenbrief später unterschrieben; die restli-  chen sieben haben den Hirtenbrief zwar nicht unterschrieben, die neue  Lehre jedoch stillschweigend akzeptiert. Der schon oben zitierte Bischof  Hefele kommentierte das Umschwenken der Bischöfe mit dem Satz: „Der  deutsche Episkopat hat gleichsam über Nacht seine Überzeugung geän-  dert.““*  2.3 Der alt-katholische Widerstand  Am Tag nach der Verkündigung der beiden Dogmen durch den Papst  brach der deutschfranzösische Krieg aus, der nun die Aufmerksamkeit auf  sich zog und somit zur Schwächung des Widerstandes gegen die neuen  Glaubenssätze beitrug. Urs Küry, ein Professor der Alt-Katholischen Fa-  kultät auf der Universität Bern und spätere Bischof der Christkatholischen  (alt-katholischen) Kirche der Schweiz, schreibt darüber: „Nur ein kleiner  Kreis von gelehrten und frommen Männern, denen sich eine ansehnliche  Schar von Geistlichen und Laien anschloss, hielt den Widerstand aufrecht.  Unter ihnen ragten hervor die Professoren 1gnaz von Döllinger und Johan-  nes Friedrich in München, Johannes Langen und Friedrich Reusch in  Bonn, Joseph Hubertus Reinkens und Theodor Weber in Breslau, Fried-  rich von Schulte in Prag und Eduard Herzog in Luzern. ... Sie waren kei-  ne Neuerer und Aufrührer, sondern schlichte Wahrheitszeugen, die um  ihres Gewissens willen die neuen Lehren nicht annehmen konnten.“  F. Reusch erklärte:  „Das katholische Gewissen verbietet uns die Annahme der beiden Leh-  ren, weil sie der hl. Schrift und der Tradition der alten Kirche widerspre-  chen, an die wir als katholische Priester und Theologen gebunden sind.‘““  In der weiteren Entwicklung des Widerstandes gegen die neuen Dog-  men folgten mehrere Erklärungen der Konzilsgegner (Königswinter,  14. Aug. 1870; Nürnberg, 26. Aug. 1870; München, Pfingsten 1871), in  denen die jeweils versammelten Geistlichen und Laien ihren Willen be-  kundeten, am überlieferten katholischen Glauben festzuhalten.  4  Ebd.  5  Küry, Urs: Kirchengeschichte für den christkatholischen Unterricht, Allschwil 1968,  S. 45.  136Sıe Walrlecen ke1l-

Neuerer und Aufrührer., sondern schlichte Wahrheıtszeugen, dıe
ihres (Gjewılissens wiıllen dıe Lehren nıcht annehmen konnten.“

Reusch rklärte
„Das katholische Gewissen verbietet unNns dıe Annahme der beiden Leh-

ren, weiıl sS1e der Schrift und der Tradıtion der alten Kırche widerspre-
chen, dıe WITr als katholische Priester und Theologen gebunden sind.“®

In der weiteren Entwicklung des Wiıderstandes dıe Dog-
iNen folgten mehrere Erklärungen der Konzılsgegner (Könıigswinter,

Aug 1870: Nürnberg, Aug 1870:; München, Pfingsten in
denen die Jeweıls versammelten eistlıchen und Laıen ıhren ıllen be-
kundeten, überlieferten katholischen Glauben festzuhalten

Ebd
Küry, Urs Kirchengeschichte für den chrıistkatholischen Unterricht, Allschwil 1968,
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uch achdem S1Ie exkommunizıtert wurden, ekräftigten s1e, „„dass SIE
Katholiıken bleıben wollen, dıe über sie verhängten Gewaltmaßregeln als
unberechtigt zurückweılsen und dıe katholischen Sakramente weiterhıin
spenden und mpfangen werden.“

Die (Alt-)Katholıken-Kongresse Von München (1871) Öln (1872)
und Konstanz (18/3) befassten sıch Nun mıt den Fragen des weıteren
Vorgehens. Zu en Kongressen wurden auch ertreter der rthodoxen,
anglıkanıschen und evangelıschen Kırchen eingeladen Sıe nahmen als
Beobachter den Beratungen teıl

Auf dem Kongress in München beschloss iINan das Festhalten der
Verfassung und dem Glauben der alten Kırche, erstrebfe aber zugleic
eiıne eiorm der Kırche., dıe „Im Geiste der alten Kırche dıe eutigen Ge-
brechen und Mißbräuche beseıitigen sollte Man gab auch der Hoffnung
auf eiıne Wiedervereinigung mıt der Orthodoxı1ıe und en anderen Kır-
chen Ausdruck / Desweiıteren wurde in München beschlossen: 9 en
Orten, siıch das Bedürfnıs einstellt und dıe Personen vorhanden sind,
ıst eıne regelmäßıige Seelsorge herzustellen.“ und ca WITr sind berechtigt,
sobald der richtige Moment gekommen ist, SOT£CNH, ass eine egelmä-
Dıge bischöfliche Jurisdiktion hergestellt werde..<8

Auf dem Kongress in öln wurden dıe ersten Maßnahmen Organı-
satıon der alt-katholischen Seelsorge getroffen. In der Kontinuität
uncnen wurde zunächst dıe rage der Organısatıon einer geregelten
Seelsorge beraten und anschließend einstimmiıg aNSZCHNOMMECN. Beseıitigt
wurden auch dıe argsten Miıssstände in der Seelsorge. Man schaffte ab die
Stolgebühren und Messstipendien, dıe Auswüchse des Ablasswesens und
der Heilıgenverehrung ES wurden mehrere Kommıissionen gebildet:
Fıne ZUT Vorbereitung der Biıschofswahl: eine weiıtere sollte die Gemeıiın-
debildung vorbereıten; eıne andere befasste sıch mıt dem staatskırchen-
rec  ichen Status der Alt-Katholıken:; och eıne andere hatte die ärung
des Verhältnisses anderen Konfessionen Zzu  Z} Ziel?

Auf dem Kongress in K onstanz beschloss INan die Synodal- und Ge-
meindeordnung. urc diese Ordnung sollte dıe bıschöflich-synodale
Verfassung der alten Kırche in neuzeıitlich-parlamentarıischer Form SINECU-

Ebd
Vgl Krahl. Wolfgang: Ökumenischer Katholizısmus, onn 1970
Schulte. Johann Friedrich VON Der Altkatholizismus, alen 965 (Gießen

345
Küry Urs Die Alt-Katholische Kırche.
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werden.“ Urs KÜrYy ın seiner „Kurzen Geschichte für den christ-
katholischen Unterricht 10

Von großer Wiıchtigkeıt War auch dıe atsache, ass in der katholiısch-
theologıschen der Bonner Unıiversıität zunächst zwel, ab 8 /4 reı
Professoren dozıierten, dıe sıch der alt-katholischen ewegung aNnSC-
schlossen en Bıs 900 wurde d der Katholıisch-Theologischen Fa-
kultät in onn alt-katholische Theologıie gelehrt. amıt auch dıe
Ausbildung eigener Priesteranwärter möglıch Daraus entwiıckelte sıch seıt
902 das Alt-Katholische Semiminar der Bonner Universıität, eıne Stätte
ZUr wıssenschaftlıchen Erforschung und Entwicklung des alt-katholischen
Gedankengutes und der dem alt-katholische Priester hre Ausbiıl-
dung auch heute noch absolvieren.

Die Errichtung der eigenen Seelsorge
In der Ausführung der Beschlüsse des Kölner Kongresses wurde

Juni 873 in Öln durch eıne Abgeordnetenversammlung Von 21 rIe-
stern und Laien DDr Joseph Reinkens, Professor der Katholisch-
eologischen Fakultät der Unihversıtäti Breslau, ZU Bıschof gewählt. Diıe
Bıschofsweihe empfing einkens A  ım 11 August des gleichen Jahres in
Otterdam AUS der and eınes 1SCNOIS der Katholischen Kırche der Nıe-
erlande

Diese katholische Ortskıirche wiırd seıt Anfang des 18 im Zuge
der Auseinandersetzungen den sogenannten Jansenismus von Rom
als schismatisch betrachtet eute ist der Erzbischof VOoNn Utrecht der Eh-
renvorsıtzende der Internationalen Bischofskonferenz der Utrechter Uni-
O eines Zusammenschlusses aller alt-katholischer Kırchen.

Bischof Reinkens'' wurde Oktober 873 1im Sıtzungssaal des
Preußischen Kultusministeriıums ın Berlın vereidigt. ach der 1SCNOIS-
ahl wurde auch dıe Synodalrepräsentanz gewählt Eınen Tag davor
hatte diıe Versammlung dıe provisorischen Bestimmungen ber die kırch-
lıchen Verhältnisse der Alt-Katholıken des Deutschen Reiches einstimmiıg
aANZCHNOMMCN.

Die erste Synode der Alt-Katholiken des Deutschen Reiches trat
Maı 8 /4 in Bonn N. Sıe beschloss die in Konstanz aNnSC-

NOMMENeE Synodal- und Gemeıindeordnung und er‘ S1e damıt ZuU
kırchlichen Gesetz Die Bıldung der alt-katholischen Kırche in Deutsch-

KüÜrYy, Urs Kırchengeschichte, 51
Vgl Reinkens. Joseph Martın Joseph Hubert Reıinkens, Fın Lebensbild. 1906
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and der richtiger gl des Katholischen Bıstums der Alt-Katholiken
ın eutschlan Wr kırchenrechtlich vollzogen.

Der Name Katholische Bıstum der Alt-Katholıken in Deutschland ist
insofern VO  _ Bedeutung, als Cr ZU Ausdruck ringt, ass sıch die Alt-
Katholiken nach wıe VOT als eın Teıl der Katholischen Kırche verstanden
en und auch heute noch verstehen. Es Wlr also NnıcC dıe Absıcht der
Giründerväter uUNseres Bıstums eıne 1NECUC Kırche bılden, sondern zuerst
einma!l und VOT allem eıne dauerhafte Seelsorge für diejenigen Katholi:ken

gewährleısten, dıe dıe Papstdogmen des Vatıkanums ablehnten Die-
SCS Verständnis am auch eıne Juristische Dımension insofern, als als
eine Präambel in die Synodal- und Gemeindeordnung also in die Ver-
fassung des NEU gegründeten Bıstums aufgenommen wurde. Dort el

Wir halten fest dem alten katholischen Glauben, WIe IN der
Heiligen Schrift, IN den öÖökumenischen Glaubensbekenntnissen und In den
allgemein anerkannten dogmatischen Entscheidungen der Öökumenischen
Konzilen der ungeteilten Kirche des ersien Jahrtausends ausgesprochen
IsL. Wir hbekennen UuNsSs der Linen, eiligen, Katholischen und L postoli-
schen Kirche Die Kirche hat ihren Tun In Jesus Christus und seinem
Werk der Versöhnung. Wir streben die konziliare Gemeinschaft der 1StO-
risch gewordenen Kirchen In ihrer Vielfalt Wir sind eine
Ortskirche IM altkirchlichen INN (ecclesia localis) die sich selbständig
Ordnungen und Satzungen 2iDl. Wır halten fest der alten bischöflich-
synodalen Verfassung der Kirche Danach leitet der Bischof unmittelbar
und selbständig die Ortskirche Mitwirkung und Mitentscheidung der
Gemeinschaft der Ordinierten und des SUNZEN Gottesvolkes
Und der fügt hınzu:

Wir können die valtiıkanischen Lehrsätze VO. universalen Rechtsprimat
des Papstes und seiner Lehrunfehlbarkeit, WIeE SIE verkündet wurden,
nicht anerkennen, da SIE ZUM Greist der heiligen Schrift SOWIE Glaube
und Leben der alten Kirche IM Widerspruch stehen. Solange die Anerken-
HUNS dieser Lehrsätze IN der römisch-katholischen Kirche eingefordert
wird, 1sL darum eine eigene kirchliche Grundordnung geboten. Als vollhbe-
rechtigte Gillieder der katholischen Kirche halten WIFr unserem An-
spruch auf alle den Katholiken zustehenden Rechte fest, insbesondere auf
die dem katholischen Gottesdienst gewidmeten Kirchen, auf die katholi-
schen Pfründen und Stiftungen und auf die katholische Kultus- und
Unterrichtszwecke VoN den Staaten In ihren Haushalten gewährten etrd-
e
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Dieses Selbstverständnis der Alt-Katholischen Kırche hatte und hat atür-
iıch auch weitgehende Folgen für dıe Beziehung uUunsere«r Kırche Zum e1-
Nnen ZUT Römisch-Katholischen Kirche und ZU anderen Zu Staat Auf
das etztere möchte ich NUun näher eingehen.

Das Verhältnis preußischen aa

31 Anerkennung des alt-katholischen 1ISCHNOIS

Zur wichtigsten äaußeren Aufgabe des Bistums gehörte eıne
gesetzliche egelung des Verhältnisses ZU Staat Und dieses geschah

gegenteiliger rwartungen ist dıe Zeıt des Kulturkampfes den-
noch nıcht hne Schwierigkeıiten.
Die Alt-Katholiken mussten sıch die staatlıche Anerkennung und dıe dar-
aus ıhnen zufließenden Rechte in mühsamer Kleinarbeit erst erkämpfen.
iıne herausragende, Ja entscheidende spielte aDell der schon oben
rwähnte Johann Friedrich Von Schulte, eın Professor der Prager Univer-
sıtät Fr Wr einer der ater der alt-katholischen CWELUNgG und der be-
deutendste katholische Kırchenrechtslehrer des Jahrhunderts, eın Laıe

Geboren in Wiınterberg in Westfalen 8 ah 854 als Professor des
Kırchenrechts und der Deutschen Rechtsgeschichte der Universıtät
Prag und VOoON 873 bis 906 der Universıität Bonn. Seine Amter und
Ehrenämter siınd zahlreich Fürstbischöflicher Konsıistorialrat be1 Kardınal
Schwarzenberg ın Prag, eneımer Justizrat, Reichstagsabgeordneter, Miıt-
glıe der Wiener ademie der Wiıssenschaften: zweiıter Vorsıitzender der
alt-katholischen Synodalvertretung in eutfschlan! von deren Konstitule-
Iung 7873 bıs 1906, Präsıdent aller zehn Alt-Katholıken-Kongresse VonNn
8/1 bıs 890)

Schulte arbeıtete nach dem Vatıkanum dıe grundlegenden kırchen-
rechtlichen orlagen für die Organısation der alt-katholischen Kırche Aaus
und verfasste dıe iIim wesentlichen noch eute gültige „Synodal und Ge-
meindeordnung” (187/4); die Verfassung und das Kırchenrecht der alt-
katholischen Kirche.*

In seiıner Argumentatıon sowohl intern TE auch nach außen hın, WwIes
Schulte immer wıeder darauf hın, ass die Alt-Katholiken diejenıgen

Katholi:ken se1i1en, dıe dıe Katholische Kırche vertreien WIE SIE VOT der
Verkündigung der Papstdogmen War Es se1 deshalb NUur logısch und rich-

Vgl Kırche für Cristen heute ıne Information über dıe Alt-Katholische Kırche, Ber-
lın 994 133
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tig, dass dıe Alt-Katholıken als Katholiıken alle ıhre Rechte weıterhın be-
halten müssten

Diese Strategie verfolgend, entwarf Schulte nach der Wahl des CI-

sten I1ISCHNOTS Junı 87 eıne Eingabe dıe Preußische eglerung,
die VOoOnN der Synodalrepräsentanz beschlossen und Juniı 873 abge-
sandt wurde. )Dort lesen WIr „  o  es Königlıches Staatsministerium!
Die Jullh 8700 vVvon Pıus verkündıigte Pastor aelernus, Y

hat eıne fundamentale Veränderung der kırc  ıchen Verfassung ZUT NnOf-
wendigen olge gehabt, wıe dies von der en egilerung bereıtsDIE ALT-KATHOLIKEN UND DER PREUBßISCHE STAAT UM 1870  tig, dass die Alt-Katholiken als Katholiken alle ihre Rechte weiterhin be-  halten müssten.  Diese Strategie verfolgend, entwarf v. Schulte nach der Wahl des er-  sten Bischofs am 4. Juni 1873 eine Eingabe an die Preußische Regierung,  die von der Synodalrepräsentanz beschlossen und am 29. Juni 1873 abge-  sandt wurde. Dort lesen wir u.a.: „Hohes Königliches Staatsministerium!  Die am 18. Juli 1870 von Pius IX: verkündigte Bulle Pastor aeternus,  ’  hat eine fundamentale Veränderung der kirchlichen Verfassung zur not-  wendigen Folge gehabt, wie dies von der hohen Regierung bereits ... am  3. Januar 1873 ... anerkannt worden ist. Die hohe Regierung gibt in die-  sen Motiven selbst die „‚Berechtigung der Erörterung“ zu, „ob die rö-  misch-katholische. Kirche in ihrer jetzigen Gestaltung und Entwicklung  noch ferner grundsätzlich für diejenige katholische Kirche zu erachten  sei, deren Beziehungen zum Staate, insbesondere auch in Bezug auf die  Dotationsfrage, früher Regelung erfahren haben,“ „Damit hat die hohe  Regierung offenbar anerkannt, dass alle jene Katholiken, welche die vati-  kanischen Dogmen feierlich verwerfen und an dem Rechte, der Lehre und  der Verfassung der vom Staate anerkannten katholischen Kirche festhal-  ten, in der katholischen Kirche stehen, und folglich beanspruchen können,  als Katholiken betrachtet und aller jener Rechte teilhaftig zu werden, wel-  che für die Mitglieder der vom Staate anerkannten Katholischen Kirche  bezüglich des Kultus, der Sakramente, des Kirchenvermögens, kurz nach  «13  allen Richtungen hin bestehen.  Darauf folgt eine mehrseitige detaillierte Begründung der alt-  katholischen Standpunkte und ihre biblische, historische und rechtliche  Untermauerung.  Dies war zwar nicht die erste und auch nicht die letzte Eingabe an die  preußische Regierung aber mit Sicherheit die wichtigste.  Schon nach dem Kölner Alt-Katholiken-Kongress hat v. Schulte am  29. November 1872 an das Staatsministerium ein Promemoria gerichtet.  Bereits darin wird, unter dem Hinweis auf die Kölner-Beschlüsse, ver-  langt, als katholische Kirche anerkannt zu werden. Weitere Eingaben  wurden in Zusammenhang mit der Wahl des Bischofs gemacht. So z.B.:  am 9. Mai 1873 richtet v. Schulte eine gleichlautende Eingabe an den  Reichskanzler Bismarck, den Kultusminister Falk und die Regierungsprä-  sidenten, in der er die Bischofswahl anzeigt und ihre rechtliche Grundlage  erläutert und begründet.  Mit einem Schreiben vom 15. Mai 1873 teilt ihm Bismarck daraufhin  13  v. Schulte. Johann Friedrich: Der Alt-Katholizismus, S. 386 f.  141Januar RT3DIE ALT-KATHOLIKEN UND DER PREUBßISCHE STAAT UM 1870  tig, dass die Alt-Katholiken als Katholiken alle ihre Rechte weiterhin be-  halten müssten.  Diese Strategie verfolgend, entwarf v. Schulte nach der Wahl des er-  sten Bischofs am 4. Juni 1873 eine Eingabe an die Preußische Regierung,  die von der Synodalrepräsentanz beschlossen und am 29. Juni 1873 abge-  sandt wurde. Dort lesen wir u.a.: „Hohes Königliches Staatsministerium!  Die am 18. Juli 1870 von Pius IX: verkündigte Bulle Pastor aeternus,  ’  hat eine fundamentale Veränderung der kirchlichen Verfassung zur not-  wendigen Folge gehabt, wie dies von der hohen Regierung bereits ... am  3. Januar 1873 ... anerkannt worden ist. Die hohe Regierung gibt in die-  sen Motiven selbst die „‚Berechtigung der Erörterung“ zu, „ob die rö-  misch-katholische. Kirche in ihrer jetzigen Gestaltung und Entwicklung  noch ferner grundsätzlich für diejenige katholische Kirche zu erachten  sei, deren Beziehungen zum Staate, insbesondere auch in Bezug auf die  Dotationsfrage, früher Regelung erfahren haben,“ „Damit hat die hohe  Regierung offenbar anerkannt, dass alle jene Katholiken, welche die vati-  kanischen Dogmen feierlich verwerfen und an dem Rechte, der Lehre und  der Verfassung der vom Staate anerkannten katholischen Kirche festhal-  ten, in der katholischen Kirche stehen, und folglich beanspruchen können,  als Katholiken betrachtet und aller jener Rechte teilhaftig zu werden, wel-  che für die Mitglieder der vom Staate anerkannten Katholischen Kirche  bezüglich des Kultus, der Sakramente, des Kirchenvermögens, kurz nach  «13  allen Richtungen hin bestehen.  Darauf folgt eine mehrseitige detaillierte Begründung der alt-  katholischen Standpunkte und ihre biblische, historische und rechtliche  Untermauerung.  Dies war zwar nicht die erste und auch nicht die letzte Eingabe an die  preußische Regierung aber mit Sicherheit die wichtigste.  Schon nach dem Kölner Alt-Katholiken-Kongress hat v. Schulte am  29. November 1872 an das Staatsministerium ein Promemoria gerichtet.  Bereits darin wird, unter dem Hinweis auf die Kölner-Beschlüsse, ver-  langt, als katholische Kirche anerkannt zu werden. Weitere Eingaben  wurden in Zusammenhang mit der Wahl des Bischofs gemacht. So z.B.:  am 9. Mai 1873 richtet v. Schulte eine gleichlautende Eingabe an den  Reichskanzler Bismarck, den Kultusminister Falk und die Regierungsprä-  sidenten, in der er die Bischofswahl anzeigt und ihre rechtliche Grundlage  erläutert und begründet.  Mit einem Schreiben vom 15. Mai 1873 teilt ihm Bismarck daraufhin  13  v. Schulte. Johann Friedrich: Der Alt-Katholizismus, S. 386 f.  141anerkannt worden ist Die hohe Regierung g1ıbt in die-
sCcmn otıven selbst dıe „ Berechtigung der Erörterung “ „„ob die FO-
misch-katholische Kirche IN ihrer jetzigen Gestaltung un Entwicklung
och ferner grundsätzlich Für diejenige katholische Kirche erachten
sel, deren Beziehungen ZUM Staate, insbesondere uch In ezug auf die
Dotationsfrage, er Regelung erfahren haben ‚9  amı hat die hohe
Regierung OlITenDar anerkannt, ass alle jene Katholıiken, welche die vatı-
kanıschen Dogmen feierlich verwerten und dem Rechte, der re und
der Verfassung der VO Staate anerkannten katholischen Kırche festhal-
ten, in der katholischen Kırche stehen, und olglıc beanspruchen können,
als Katholıken betrachtet und aller Jener Rechte teilhaftig werden, wel-
che für dıe Mıtglıeder der VO Staate anerkannten Katholischen Kırche
bezüglıch des Kultus, der akramente, des Kırchenvermögens, urz ach

«13allen Rıchtungen hın bestehen.
Darauf olg eıne mehrseıtige detaıjlherte Begründung der alt-

katholischen Standpunkte und hre bıblısche, historische und rechtliche
Untermauerung.

1e6Ss$ War ZWAaTr nıcht dıe und auch NıIC die letzte Eıngabe an dıe
preußıische Regierung aber mıt Sıcherheit dıe wichtigste.

on nach dem Kölner Alt-Katholiken-Kongress hat Schulte
November 87/2 das Staatsministerium eın Promemoria gerichtet.

Bereıts darın wiırd, dem Hınweis auf die KöÖölner-Beschlüsse, VeT-

langt, als katholische Kırche anerkannt werden. Weıtere Eıngaben
wurden in Zusammenhang mıt der Wahl des Bıschofs gemacht SO z.B

Maı 873 richtet Schulte eıne gleichlautende Eıngabe g den
Reichskanzler Bısmarck, den Kultusminister Falk und die Regilerungsprä-
sıdenten, ın der 6r dıe Bischofswahl anzeigt und ihre rechtliche rundlage
erlaute und begründet.

Miıt einem Schreıiben VO Maı 873 el ıhm Biısmarck daraufhın

Schulte. ann Friedrich: Der Alt-Katholizismus. 386
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mıit, „dass Gr dıe Wahl keıne Einwände machen habe‘‘ Am
Jun1i 873 zeigte Schulte als Vors. der Synodalrepräsentanz dıe
Juniı 873 erfolgte Wahl des Breslauer Universitätsprofessors IIr Jo-

seph Hubertus einkens Zu ersten Bıschof der Alt-Katholiken des eut-
schen Reiches Bısmarck und den Minıistern Roon und Falk und bat
zugleıch, dıe acC in Angriff nehmen, damıt ach der Konsekratıion
dıe Anerkennung sofort erfolgen könne.

uch dıe Konsekration des Bıschofs August 873 in Rotterdam
wurde unter der Beılage des beglaubigten Dokuments ber die erfolgte
Bischofsweihe dem Kultusmimister angeze1gt.

Darauf olgte September 873 eın Schreiben aus dem Kultusmıi-
nısterıum unterschrieben VO  ; Geh Kat Hübler mıt dem Wortlaut „Anbeı
der eiıner FEiıdesformel mıt der Bıtte, mich gefälligst umgehen in
den Besıtz einer VONn dem Herrn Bischof Dr Reinkens schriftliıch abzuge-
benden (vertraulıchen) Erklärung seizen wollen ass reı sel,
eventuell den Homagıaleıd in der angegebenen Form eisten.  cc14 Dies
wurde amn nächsten Jag sofort getan

Am September 873 erging Bıschof Reinkens folgendes Res-
kript
„ Eure Bischöfliche Hochwürden habe ich bereits telegraphisch davon INn
Kenntnis geseTZl, dass Ihre landesherrliche Anerkennung als katholischer
Bischof erfolgt 1SsT, dieselbe her ersit UNC. die Aushändigung der Aller-
höchstvollzogenen Anerkennungs-Urkunde VOo.  S ONd/TIS ach
erfolgter Vereidigung wirksam werden annn

Die Königliche Staats-Regierung legt er darauf, dass die Vereidi-
SUNQ un die UVebergabe der Anerkennungs-Urkunde IM engsten An-
Chluss UN das Verfahren erfolge, welches hei der Beeidigung der katholi-
schen Bischöfe IN Preussen heobachtet 1sSL. Danach hat der BischofJOHANNES URBISCH  mit, „dass er gegen die Wahl keine Einwände zu machen habe‘“. Am  1. Juni 1873 zeigte v. Schulte als 2. Vors. der Synodalrepräsentanz die am  4. Juni 1873 erfolgte Wahl des Breslauer Universitätsprofessors Dr. Jo-  seph Hubertus Reinkens zum ersten Bischof der Alt-Katholiken des Deut-  schen Reiches Bismarck und den Ministern Roon und Falk an und bat  zugleich, die Sache in Angriff zu nehmen, damit nach der Konsekration  die Anerkennung sofort erfolgen könne.  Auch die Konsekration des Bischofs am 11. August 1873 in Rotterdam  wurde unter der Beilage des beglaubigten Dokuments über die erfolgte  Bischofsweihe dem Kultusminister angezeigt.  Darauf folgte am 3. September 1873 ein Schreiben aus dem Kultusmi-  nisterium unterschrieben von Geh. Rat Hübler mit dem Wortlaut: „Anbei  der Entwurf einer Eidesformel mit der Bitte, mich gefälligst umgehend in  den Besitz einer von dem Herrn Bischof Dr. Reinkens schriftlich abzuge-  benden (vertraulichen) Erklärung setzen zu wollen: dass er bereit sei,  eventuell den Homagialeid in der angegebenen Form zu leisten.‘“'* Dies  wurde am nächsten Tag sofort getan.  Am 27. September 1873 erging an Bischof Reinkens folgendes Res-  kript:  „Eure Bischöfliche Hochwürden habe ich bereits telegraphisch davon in  Kenntnis gesetzt, dass Ihre landesherrliche Anerkennung als katholischer  Bischof erfolgt ist, dieselbe aber erst durch die Aushändigung der Aller-  höchstvollzogenen Anerkennungs-Urkunde vom 19. d. Ml[onalts nach  erfolgter Vereidigung wirksam werden kann.  Die Königliche Staats-Regierung legt Werth darauf, dass die Vereidi-  gung und die Uebergabe der Anerkennungs-Urkunde im engsten An-  schluss an das Verfahren erfolge, welches bei der Beeidigung der katholi-  schen Bischöfe in Preussen beobachtet ist. Danach hat der Bischof ...  Unmittelbar nach dem die Eidesleistung erfolgt die Uebergabe der Aner-  kennungs-Urkunde und wird über den Akt, zu dem sowohl Seitens der  Staatsbehörde als auch Seitens des zu beeidigenden Bischofs So-  lennitätszeugen gestellt zu werden pflegen, ein von allen Anwesenden zu  vollziehendes Protokoll aufgenommen ...  Bei der besonderen Bedeutung des vorliegenden Falles wünsche ich selbst  den Eid von Ihnen entgegen zu nehmen, wiewohl es sonst die Regel ist,  dass der Königliche Oberpräsident der Provinz, in welcher der betreffen-  de Bischof seinen Sitz hat, mit der Eidesabnahme betraut wird. Eure Bi-  schöfliche Hochwürden ersuche ich daher, Sich, sobald es Ihnen genehm  !4 Ebd., S. 402.  142Unmittelbar nach em die FEidesleistung erfolgt die Uebergabe der Aner-
kennungs-Urkunde nd wird her den Akt, dem sowochl Seitens der
Staatsbehörde als uch Seitens des beeidigenden Bischofs u
lennitätszeugen gestellt werden pflegen, ein VON allen Anwesenden
vollziehendes Protokall aufgenommenJOHANNES URBISCH  mit, „dass er gegen die Wahl keine Einwände zu machen habe‘“. Am  1. Juni 1873 zeigte v. Schulte als 2. Vors. der Synodalrepräsentanz die am  4. Juni 1873 erfolgte Wahl des Breslauer Universitätsprofessors Dr. Jo-  seph Hubertus Reinkens zum ersten Bischof der Alt-Katholiken des Deut-  schen Reiches Bismarck und den Ministern Roon und Falk an und bat  zugleich, die Sache in Angriff zu nehmen, damit nach der Konsekration  die Anerkennung sofort erfolgen könne.  Auch die Konsekration des Bischofs am 11. August 1873 in Rotterdam  wurde unter der Beilage des beglaubigten Dokuments über die erfolgte  Bischofsweihe dem Kultusminister angezeigt.  Darauf folgte am 3. September 1873 ein Schreiben aus dem Kultusmi-  nisterium unterschrieben von Geh. Rat Hübler mit dem Wortlaut: „Anbei  der Entwurf einer Eidesformel mit der Bitte, mich gefälligst umgehend in  den Besitz einer von dem Herrn Bischof Dr. Reinkens schriftlich abzuge-  benden (vertraulichen) Erklärung setzen zu wollen: dass er bereit sei,  eventuell den Homagialeid in der angegebenen Form zu leisten.‘“'* Dies  wurde am nächsten Tag sofort getan.  Am 27. September 1873 erging an Bischof Reinkens folgendes Res-  kript:  „Eure Bischöfliche Hochwürden habe ich bereits telegraphisch davon in  Kenntnis gesetzt, dass Ihre landesherrliche Anerkennung als katholischer  Bischof erfolgt ist, dieselbe aber erst durch die Aushändigung der Aller-  höchstvollzogenen Anerkennungs-Urkunde vom 19. d. Ml[onalts nach  erfolgter Vereidigung wirksam werden kann.  Die Königliche Staats-Regierung legt Werth darauf, dass die Vereidi-  gung und die Uebergabe der Anerkennungs-Urkunde im engsten An-  schluss an das Verfahren erfolge, welches bei der Beeidigung der katholi-  schen Bischöfe in Preussen beobachtet ist. Danach hat der Bischof ...  Unmittelbar nach dem die Eidesleistung erfolgt die Uebergabe der Aner-  kennungs-Urkunde und wird über den Akt, zu dem sowohl Seitens der  Staatsbehörde als auch Seitens des zu beeidigenden Bischofs So-  lennitätszeugen gestellt zu werden pflegen, ein von allen Anwesenden zu  vollziehendes Protokoll aufgenommen ...  Bei der besonderen Bedeutung des vorliegenden Falles wünsche ich selbst  den Eid von Ihnen entgegen zu nehmen, wiewohl es sonst die Regel ist,  dass der Königliche Oberpräsident der Provinz, in welcher der betreffen-  de Bischof seinen Sitz hat, mit der Eidesabnahme betraut wird. Eure Bi-  schöfliche Hochwürden ersuche ich daher, Sich, sobald es Ihnen genehm  !4 Ebd., S. 402.  142Bel der hbesonderen Bedeutung des vorliegenden Falles wünsche ich selhbst
den FEid VON Ihnen nehmen., wiewohl die ege 1ST,
ass der Königliche Oberpräsident der Provinz, IN welcher der betreffen-
de Bischof selinen ılz hat, mıiıt der Eidesabnahme betraut WIrd. Eure Bıi-
schöfliche Hochwürden ersuche ich er Sich, sobald nen genehm

Ebd 402
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DIE LI-KATIHOLIKEN UND DER PREUBISCHE SIAAT 1870

1ST, hierher begebenDIE ALT-KATHOLIKEN UND DER PREUBßISCHE STAAT UM 1870  ist, hierher zu begeben ... Den Tag Ihrer Ankunft wollen Sie mir gefälligst  mittheilen.  gez. Falk“*  Bischof Reinkens zeigte mit Schreiben vom 1. Okt. 1873 dem Minister  Falk an, er werde am 6. Oktober in Berlin eintreffen. Die Eidesleistung  fand am 7. Oktober 1873 um 1.00 Uhr im Sitzungssaal des Kultusministe-  riums statt.  Die Anerkennungs-Urkunde hatte folgenden Wortlaut:  „Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preussen etc. thun und  fügen hiermit zu wissen, dass Wir den ordentlichen Professor in der ka-  tholisch-theologischen Fakultät der Universität zu Breslau, Dr. Joseph  Hubert Reinkens, auf Grund der am 4. Juni dieses Jahres in Köln statt-  gefundenen Bischofswahl und der ihm am 11. August dieses Jahres in  Rotterdam durch den Bischof von Deventer ertheilten Konsekration als  katholischen Bischof hiermit und in Kraft dieses anerkennen.  Dessen zu Urkunde haben Wir gegenwärthige Anerkennungs-Urkunde  Höchsteigenhändig vollzogen und mit Unserem Königlichen Insiegel be-  siegeln lassen.  So gegeben Berlin, den 19. September 1873.  gez. Wilhelm. ggez. Falk. “*  Mit dieser Urkunde wurde der erste Bischof der Alt-Katholiken in  Deutschland in allen Rechten und Pflichten den anderen Katholischen  Bischöfen gleichgestellt. Damit wurde der Grundstein für die weitere  Gleichstellung der Alt-Katholiken mit den Rom-Katholiken gelegt.  3.2 Der Kampf um das Behalten der bisherigen Rechte  Die Anerkennung des alt-katholischen Bischofs als eines katholischen  Bischofs und seine Gleichstellung mit allen anderen katholischen Bischö-  fen war ein wichtiger Schritt auf dem Weg der Bemühungen um die Be-  stätigung der bisherigen Rechte der Alt-Katholiken als Katholiken.  Es ging hier vor allem um das Recht der Mitbenutzung der bisherigen  Gottesdiensträume und der Friedhöfe, um die Erteilung des Religionsun-  terrichts und um eine entsprechende Beteiligung an den Kirchensteuern,  Vermögen, Benefizien und Pfründen der Katholischen Kirche. All diese  bisherigen Rechte wurden den Gegnern der neuen Glaubensartikel seitens  !> Ebd.. S. 403.  ® EBbd.. S: 405  143Den Iag Ihrer Ankunft wollen Sie MIr gefälligst
mittheilen.
SCL. 'alk

Bıschof Reinkens zeigte mıt Schreiben VOoO Okt 873 dem Minıister
Falk an, 6F werde Oktober in Berlıin eintreffen. Die Eıdesleistung
fand Oktober 873 u 1.00 Uhr im Sıtzungssaal des Kultusministe-
riums Statt
Die Anerkennungs-Urkunde hatte folgenden Wortlaut
„Wir ılnelm. VO.  > (Grottes Gnaden, Önig VON Preussen elic. thun und
fügen hiermit WISSEN, AS.$s Wir den ordentlichen Professor IN der ka-
tholisch-theologischen AaKU. der Universität Breslau, Dr Joseph
Hubert Reinkens, auf Grund der Juni dieses Jahres In Öln 'alt-
gefundenen Bischofswahl und der ıhm Auguslt dieses Jahres In
Rotterdam UrcC. den Bischof VoN Deventer ertheilten Konsekration als
katholischen Bischof hiermit und IN Kraft dieses anerkennen.

Dessen Urkunde en Wir gegenwärthige Anerkennungs- Urkunde
Höchsteigenhändig vollzogen  und mıiıt NnNserem Königlichen Insiegel he-
siegeln lassen.
SO gegeben Berlin, den September 1873
CL, Wilhelm SSCL. 'alk 16

Miıt dieser Urkunde wurde der erste Bıschof der Alt-Katholiken in
eutschlan in allen Rechten und iıchten den anderen Katholischen
Biıschöfen gleichgestellt. Damıt wurde der Grundsteın für die weiıtere
Gleichstellung der Alt-Katholiıken mıt den Rom-Katholıken gelegt

Der Kampf Uum das Behalten der bisherigen Rechte
Die Anerkennung des alt-katholischen 1SCNOTIS als eines atholischen
I1ISCANOIS und seine Gleichstellung mıt allen anderen katholischen Bischö-
fen WAar eın wichtiger Schritt auf dem Weg der emühungen die Be-
stätigung der bisherigen Rechte der Alt-Katholıken als Katholiken

Es gng hıer VOT allem das e6 der Mıtbenutzung der bisherigen
Gottesdiensträume und der Friedhöfe., dıe eılung des Religionsun-
terrichts und eiıne entsprechende Beteiligung den Kiırchensteuern,
Vermögen, Beneftizıen und Tunden der Katholischen Kırche All diese
bısherigen Rechte wurden den Gegnern der Glaubensartikel seıtens
15 Ebd 403

Ebd 405
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der Kom- Ireuen verwehrt.
el gng in dıesen Bestrebungen STEeTiSs 1Ur arum wWwIe Schulte

bemerkt „dıe Alt-Katholiken in ihrer tellung als Katholıken schüt-
Zzen und ıhnen ZUr Erreichung der ıhnen zukommenden, Vvon den Römi-
schen iıhnen V  n Rechte verhelfen  . Miıt anderen en, gng
nıcht darum., NCUC Rechte für die Alt-Katholiken L konstituleren, sondern
nen dıe Ausübung der bısherigen Rechte garantıeren.
A A Der Religionsunterricht
I Der Religionsunterricht WAar obligatorısch für alle Schüler Das führte
nach 870 vielen Schulen Konfliktsıtuationen. Da un! den elı-
gionslehrern überproportional viele Gegner der Papstdogmen gab, wel-

sıch dıese, dıe entsprechende NECUC re unterrichten Das WI1Ie-
derum führte Konflikten mıt den Diözesan-Bıischöfen. Um dem abzu-
helfen erlheß Miınister Falk Februar 872 eınen T1a der 6I -

laubte, VO Religionsunterricht in der Schule dıspensıeren, WEnnn g_
währleistet Wäl, dass dieser außerschulıisch UuUrc autorisierte Personen
erteılt werden konnte Diese Regelung kam beıden Seıten zugute: den Alt-
Katholiken WIeE auch den romtreuen Katholiken

RC Die Kırchensteuer
uch WEeNN die Gegner der Papstdogmen exkommunıtziert wurden,
scheute INan sıch NıIC Ss1e weiıterhın in dıe Kırchensteuer-Hebelisten auf-
zunehmen und s1ie ZUTr Entrichtung der Kırchensteuer zwingen, ob-
ohl Man ihnen andererseıts sämtlıche seelsorgerliche Diıenste ein-
schließlich der Sakramentenspendung und der Beerdigung und auch die
Benutzung der Gemeıhnderäume verweıigerte.

egen diese Praxıs eıichte Appelationsra' IDr PetrI1 für die Alt-
Katholiken iIm Julı und Dezember 8/1 eıne Beschwerde be]l der egle-
rung eın Am Dezember verfügte Miınıster Von ühler, ass diıe Steu-

im Verwaltungswege Vvon denjenigen NıcC beizutreiben selen, welche
exkommunıtzıtıert selen. Am Februar des folgenden Jahres wurde dieser
Regierungserlass VonNn Minister Falk bekräftigt und präzisiert. ” Diıe Alt-
Katholı:ken wurden somıt von der Pflicht befreıt, Kırchensteuer dıe
romtreuen (jemenden entrichten Sıe durften fortan die eigenen
Gemeinden der Vereine tun
A Die (Miıt)Benutzung Von Kırchen
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Es gelang den Alt-Katholiıken NUr in einıgen wenıgen Fällen dıe Benut-
ZUNg katholischer Kırchen erreichen. Im Herbst 87/2 eichte ul-
te. auf nregung des Mıniısters Falk, einen Gesetzesentwurf, der die Be-
nutzung der Otteshauser uUurc dıe Alt-Katholıken und ıhre Beteilıgung

Benefizialgut und sonstigen Vermögen der katholischen Gemeinden
regeln sollte FS War eın sehr AausSsSCcWOßSCNHCT urf. Verkürzend kann
Iinan 9 ass Cr eıne Beteiligung proportional den faktıschen Ver-
hältnıssen beı den Gläubigen vorsah.
Der Entwurf sah des Weıteren VOT, ass dıe Alt-Katholiken insbesondere
dort den Zutritt den katholiıschen Kırchen erhalten, die Kırchen
E1igentum des Staates aremn (z.B Gymnasıal-, Garnison- und Anstaltskır-
chen)

Be1l einer daraufhın stattfiındenden Unterredung des Ministers Falk mıt
Dr Petri, machte der Minıister jedoch eiınen ückzieher, mıt der Begrün-
dung, ass dies den Fortbestand der dazu gehörenden Bıldungsanstalten
gefährden würde. Eine gesetzlıche egelung der Vermögensfragen sche1-
terte also diesem Zeıtpunkt zunächst einmal.

324 Dıe Errichtung VOoN Parochien
Auf eın Schreiben des Bıschofs Reinkens VO Dez 873 betreffs der
Errichtung alt-katholischer Pfarreien, Miınıister Falk mıt einer
uscnrı VO Jan 8/4 Darın e1
‚„ Mit den VON Eurer Hochwürden S Errichtung VonNn alt-katholischen
Pfarreien Auffassung bin ich IM wesentlichen einverstanden.
Was zunächst den Rechtspunkt anlangt, MUSS 'Aavon UU  SscCcHh Wer-
den

AaAss$s die Alt-Katholiken keine eUeC Religionsgesellschaft mıt einem
Glaubensbekenntnis bilden, sondern ungeachtet ihres Wider-

Spruchs das Unfehlbarkeitsdogma IN der katholischen Kirche Ver-
hlieben Sind;

dass die rechtlichen Beziehungen zwischen dem Bischof Reinkens
und denjenigen Alt-Katholiken welche sıich seiner Jurisdiktion unlerwer-
fen, en Diözesan- Verhältnis miıt allen daraus fließenden Rechten und
Pflichten begründen;

Aass der Bischof Reinkens IN olge der ihm Allerhöchst erteilten
Anerkennung alle diejenigen Gerechtsame erlangt hat, welche den katho-
ischen Landesbischöfen IN Gemäßheit der Staatsgesetze zustehen. Hier-

17 Vgl ebd 473
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AUS berOLg dass die Organisatıon des altkatholischen Kirchenwesens
AÄne besondere legislative Regelung schon IN Vollzug geselzt werden
annn

IDiese Zuschrift des M imnısters estätı noch eıinmal den Standpunkt der
Alt Katholiıken ass SIC weıterhın SIN Teıl der Katholischen Kırche
Leıider hat dıe PraxIis geze1igt ass dıe praktische Anwendung doch NnıcC

unproblematısch Wäar WIC auf den ersten Augenblick aussehen Mas
Die Errichtung VvVon Gemeiminden musste ZWAar NIC dem Mınıster

mitgeteılt werden. Sie bedurfte aber der Abstimmung mıt den Unteren
Behörden, dıe leider nıcht ıIMm zuvorkommend eingestellt wWaren und
manche Gründe dıe Errichtung Gemeıminde Feld en
DiIie Bıldung Gemeımnnden konnten diese Schwierigkeıiten dennoch
auf dıe Dauer nıcht aufhalten

Das preußische Alt-Katholiken-Gesetz un Ausführung
Durch dıe ben geschilderten Regelungen auf dem Weg der Regierungs-
erlasse und -verordnungen wurde zuerst einmal der Fortbestand der alt-
katholıischen ewegung und das prinzıpielle ec der Alt-Katholiken
sıch CISCHNCNH Gemeıminden OTgaNıSiIcrch gesichert DıIie wichtige rage
der Miıtbenutzung der katholischen Kırchen und die Teilhabe katholi-
schen Vermögen wurde amı aber nıcht geregelt Die Von den Verant-
wortlichen der alt katholischen ewegung erhoffte gesetzlıche egelung
blieb Au  S le Bestrebungen den Mınıster für geistliche Angelegenheıten
azu bewegen, entsprechenden Gesetzesentwurf dem Landtag
vorzulegen, blieben ohne rfolg Es wurde deutlicher, ass oftz
der wiederholten Erklärungen des Miınıisters für Geıistliche Angelegenhei-
ten IJr Falk nıC amı rechnen WAar ass die Regierung selbst
Gesetzesentwurf einbringen werde Als Ausweg bot sıch NUr dıe
Möglıchkeıit Gesetzesentwurf aus dem Landtag heraus einzubrin-
SCcnh

IDie Aufgabe olchen Entwurf vorzubereıten übernahm Dr Petrı1
selbst ecin Abgeordneter Preußischen Landtag In SCINEM Entwurf hat

sıch dem Alt Katholiken Gesetz das Großherzogtum aden
schon CIn Jahr 15 Jun1 8 /4 verabschiedet wurde orjentiert

ach vielen Fınwänden seIteNs der Preußischen eglerung und da-
durch ErZWUNSCHCH Anderungen wurde das Preußische Alt-Katholiken-

18 Ebd 482
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(Gesetz Julı 875 verkündet. Das CGiesetz umfasste Paragraphen
und hatte folgenden Wortlaut

Wir Wilhelm VO:  - (rottes G(naden Önig VON Preussen eilc. verordnen mıt
Zustimmung heider Häuser des andtags, für den Umfang der Monarchie,
WASfolgt

In denjenigen katholischen Kirchengemeinden, U”UUSs welchen eine
erhebhliche Anzahl VO.  _ Gemeindemitgliedern einer altkatholischen Ge-
meinschaft beigetreten 2ST, wird die Benutzung des kirchlichen Vermögens
IM Verwaltungswege his auf weiliteres ach Maßgabe der folgenden Be-
stımmungen geordnet.

Der altkatholischen Gemeinschaft wird der Mitgebrauch der Kır-
che und des Kirchhofs eingerdumt. Sind mehrere Kirchen (Kapellen
U.S.W.) vorhanden, annn eine Gebrauchsteilung ach bestimmten Ob-
jekten verfügt werden. Die nämliche Gebrauchsteilung findet bezüglich
der kiırchlichen Gerätschaften Ist der altkatholischen Gemeinschaft
die Mehrheit der Gemeindemitglieder beigetreten, steht der (TJemein-
schaft der Mitgebrauch der Kirche IN den ZUur Abhaltung des Hauptgottes-
dienstes herkömmlich bestimmten Stunden, hei mehreren Kirchen der
Gebrauch der Hauptkirche

Irıitt ern Pfründeninhaber der altkatholischen Gemeinschaft bel,
hleibt IM Besitz UN: (Jenuss der Pfründe. Bel Erledigung derE

de wird die selhbe IM all des Absatz der altkatholischen (GrJe-
meinschaft überwiesen. Sind mehrere Pfründen vorhanden, kann hei
deren Erledigung mıt Rücksicht auf das Zahlenverhältnis beider e1le eine
Genussteilung ach bestimmten Pfründen verfügt werden.

An em übrigen, kirchlichen /7wecken hbestimmten Vermögen
wird der altkatholischen Gemeinschaft, mit Rücksicht auf das /ahlenver-
hältnis heider Teile der Mitgenuss eingerdäumt. Umfasst die altkatholische
Gemeinschaft die Mehrheit der Gemeindemitglieder und 1st die 'ahl der
übrigen Gemeindemitglieder nicht mehr erheblich, annn die Einräu-
HUÜNS des vollen (Jenusses die Gemeinschaft verfügt werden. Gleich-
zeıtig hat INn diesem eine Neuwahl des Kirchenvorstandes und der
Gemeindevertretung stattzufinden.

r Altkatholische Gemeinschaften IM SInne dieses (resetzes SIind
sowochl die gottesdienstlichen /wecken gebildeten altkatholischen Ver-
eine, sofern dieselben VO.  > dem Oberpräsidenten als kirchlich organıisiert
anerkannt worden Sind, als uch die altkatholischen Parochien. Die Mit-
glieder der altkatholischen Parochien bleiben verpflichtet, der Unter-
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haltung der Kirche des Kirchhofs un der sonstigen Vermögensstücke
beizutragen, deren Benulzung ihnen ach his dieses (Jesetzes
zusteht.

her die Art UN: den Umfang der den altkatholischen (Jemein-
SCHhaJtien ach den ÖS his dieses (Jesetzes einzuräumenden Rechte
entscheidet der Oberpräsident. egen die ntscheidung des Oberpräsi-
denten steht die Berufung den Minister der geistlichen Angelegenhei-
ien en Die Entscheidungen $Iind IM Verwaltungswege vollstreckbar.

In den Eigentumsverhältnissen des kirchlichen Vermögens trıtt
UNC. dieses (resetz keine Änderung eın

Gemeindemitglieder IM Sinne dieses (Gresetzes sSind alle männli-
chen, volljährigen, selbständigen Katholiken. welche IN der katholischen
Kirchengemeinde wohnen. Selbständig sind diejenigen, welche einen e1-

Hausstand haben, der ein öffentliches Amt bekleiden, der ein
eigenes Geschäft, der als itglie einer Famaulie deren eschären
UN: weder Vormundschaft och Pflegschaft stehen.

Der Minister der geistlichen Angelegenheiten Ist mıt der Ausfüh-
rung dieses (rJesetzes beauftragt.
Gegeben Bad Ems, den Juli 1875
Wilhelm.
Fürst v. Bismarck. Camphausen. Graf zu Eulenberg. Leoonhardt.
alk Kameke, Achenbach. Friedenthal. AU9

Miıt diesem Gesetz wurden nun dıe Alt-Katholi:ken in Preußen als eın Teıl
der Katholischen Kırche anerkannt und damıt auch in ihren Rechten mıt
den Rom-Katholiken gleichgestellt. Wıe sıch jedoch in der späteren Praxıs
be1 der Ausführung des (Gesetzes gezeigt hat, wWwar Nur eın halber Sieg
urc dıe starke Stellung, dıe das (Gjesetz den Oberpräsidenten be1 der
Anerkennung der sıch NEeEUu bildenden alt-katholischen Gemeinden ZUCT-

Kannte. gab auch nach der Verabschiedung des Alt-Katholiken-
Gesetzes noch viele Schwierigkeıiten in der praktıschen Umsetzung.

Nıchtsdestotrotz,. dus der Perspektive der Zeıt INUSS INan S  9 ass
das Preußische Alt-Katholiken-Gesetz eın Meılenstein in der Entwıcklung
des Alt-Katholizısmus in eutfschlan WAÄär. Es hat Auswirkungen bis auf
den eutigen Jag in ezug auf den Status der Alt-Katholischen Kırche in
Deutschland und hre staatsrechtliche Anerkennung.

Dass das Katholische Bıstum der Alt-Katholiken in Deutschland und
seiıne Gliederungen eıne Körperschaft des Ööffentlichen Rechts Ist, ass

Ebd
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heute in den meıisten Bundesländern dıe Kırchensteuer im Zuge der E1-
kommens- und Lohnsteuerverfahrens über diıe Finanzämter erhebt, dass in
einıgen Bundesländern alt-katholischer Reliıgionsunterricht in den Schulen
erteılt wiırd, dass dıe Alt-Katholische Kırche ZWäalr nıc große ber den-
noch Dotationen des Staates als olge der Säkularısation der katholischen
Besiıtzungen Anfang des | und des Reichdeputationsgesetzes erhält:;
al] das sınd praktısche Folgen der Alt-Katholiken Gesetze des Jahr-
underts

Der ulturkampf
IDer Begriff „Kulturkampf”“ stammıt WwI1Ie allgemeın bekannt dus einem
Wahlaufruf Rudolf Virchows für die Fortschrittspartel. Er bezeichnete die
Auseıinandersetzung zwiıischen dem Staat und der Römisch-  atholischen
Kırche im Deutschen IC insbesondere aber in Preußen in den /0er
Jahren des VETSANSCHECN Jahrhunderts Er wurde ausgelöst urc die ZEe-
tralıstıschen Bestrebungen der Katholischen Kırche dıe freiheıtlich-
lıberalen ra Im etzten Driıttel des Jahrhunderts Diese restaurati-
ven Tendenzen in der Katholischen Kırche erreichten ihren Höhepunkt 1Im
Erlass des „Syllabus errorum““ 864 durch aps 1US und der Verkün-
dıgung der beiıden Papstdogmen auf dem Vatıkanıschen Konzıil 870

Im gewIissen Sınn also dıe gleichen ründe, die dem SOSC-
nınte Kulturkampf Grunde agen, WIeE auch die, die ZU alt-
katholischen Wıderstand, ZUuU Entstehen eiıner eigenen alt-katholischen
Seelsorge und schliıeßlic Zur ründung des alt-katholischen Bıstums
geführt en

Bısmarck sah in diesem gewachsenen Machtanspruch des Papstes
ohl außen- WIE auch innenpolıtisch eiıne Bedrohung für das gerade erst
ausgerufene NeEUEC eutfsche Reich Die eingeleıteten Maßnahmen ollten
dieser Gefahr vorbeugen; das Verhältnıis Kırche und Staat sollte NeEuUu SCIC-
gelt werden. Und nıcht zuletzt WAar ıhr Zıel, „dıe sıch den Beschlüssen
des Vatıiıkanıschen Konzıls wıdersetzenden Katholıken VOTr Dıszıg)linar—malnahmen der eigenen Kırche und deren Bıschöfen Z schützen ““

Der Kulturkampf führte also eıner Neudefinierung des Verhältnisses
zwischen Kırche und aat, Wäas in konkreten Fällen N1IC. immer hne
Zuspitzungen und Härten ablıef. uch nachdem D beendet wurde, blieben
einige se1iner aßnahmen in Kraft, z.B die Gesetze ber Schulaufsicht

Bıschöfl Ordinarıat Berlın Hg.) Der Glaube ebt Jahre Bıstum Berlın, Leipzig
980, 5. 31
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des Staates, Kırchenaustritt, ı1vilene und dıe Staatsaufsıicht über dıie Ver-
mögensverwaltung der kırc  ichen (Gemeininden. Aus alt-katholischer 16

dıe sog|  ten „‚Alt-Katholıken Gesetze“ wıe schon ben dar-
gele VOoN sehr großer Bedeutung.

Zusammenfassend I11USS5 Man 9 dıe alt-katholische ewegung War
weder Inıtiatorıin noch Ergebnis des Kulturkampfes. Der alt-katholische
Wıderstand begann schon Z7wel Jahre VOT den ersten Kulturkampfgesetzen.
Und dıe Alt-Katholiken en keıner Stelle dazu aufgerufen, dıe
romtireue Katholische Kırche mıt Zwangsmaßregeln vorzugehen. Es ging
ihnen eInZIg und alleın Uumm dıe Wahrung ihrer eıgenen bısherigen Rechte

Deshalb INUSS INan der Meımnung einiger römisch-katholischer Hıstor1-
ker, erst der Kulturkampf hat die Entstehung des Alt-Katholizısmus e_

möglıcht, entitschıeden widersprechen.
Aus der Perspektive der Zeıt ann MNan 9 der Kulturkamp

hat den Alt-Katholıken nıcht NUr Nnıc geholfen, im Gegenteıl, WäaTr Zu  =

Teıl kontraproduktıiv. Da dıe Katholiken sıch angegriffen hliten, scheu-
ten SIE auch vor jeglicher Kriıtik nach innen. Dıe Reihen wurden geschlos-
SC

I )azu SCHNreıi Prof. Michelıs einer der ater der alt-katholischen
ewegung im „Deutschen Merkur“ 881 „Die nächste gute olge des
beendigten Kulturkampfes in Preußen aber wiırd für uns se1n, ass Nun-
mehr gründlıch der Lüge der Mund gestopft ıst, als ob der Altkatholizis-

cc2][NUS eıne Kreatur Bismarcks waäare
Und auch der erSste alt-katholische Bischof Joseph Hubertus Reıinkens, der

Begınn dıe Maßnahmen des Kulturkampfes rechtfertigte, vertrat später
dıe Meınung, dass der Kulturkampf die alt-katholische ewegung der
weıteren Entwicklung und Ausbreitung eher gehindert hat, als ass (: Ss1e
begünstigt hätte  22

Der Alt-Katholizısmus VOTr eıispiel Berlin

6.]1 Der Kampf dıe Rechte in der Katholischen Kırche
Wıe vielerorts regte sıch auch in Berlıin seıtens krıtischer Katholiken Wı-
erstan dıe VO Vatıiıkanıschen Konzıil beschlossenen
Dogmen der päpstlichen Unfehlbarkeit und des Jurisdiktionsprimates. Der

Der Katholık Schweizerisches Organ für kırchlichen ortschrı Nr. 38, Sept.
1881, S. 304
Vgl KÜrY. Urs DIie Alt-Katholische Kirche,
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in München erscheinende „Deutsche Merkur“‘, Nr VO Z Februar
8 /4 berichtet über die ers alt-katholische Versammlung in Berlın, die

Februar des gleichen Jahres StattTfan: eute en hat hıerselbst
dıe Alt-Katholiken-Versammlung stattgefunden. DreI Männer Au

dem Handwerkstande en sıch Herrn Appelationsgerichtsrat Dr
Petr1, der als Abgeordneter in Berlın weılt, mıt der Rıtte gewandt, ihnen
behilflich se1in. Dıe Besprechungen führten eıner Bekanntmachung
in den Zeıtungen, wodurch eıne Versammlung ausgeschrieben wurde, diıe
in einem sehr entlegenen eıle derDIE ALT-KATHOLIKEN UND DER PREUBßISCHE STAAT UM 1870  in München erscheinende „Deutsche Merkur“, Nr. 8 vom 21. Februar  1874 berichtet über die erste alt-katholische Versammlung in Berlin, die  am 11. Februar des gleichen Jahres stattfand: „Heute abend hat hierselbst  die erste Alt-Katholiken-Versammlung stattgefunden. Drei Männer aus  dem Handwerkstande hatten sich an Herrn Appelationsgerichtsrat Dr.  Petri, der als Abgeordneter in Berlin weilt, mit der Bitte gewandt, ihnen  behilflich zu sein. Die Besprechungen führten zu einer Bekanntmachung  in den Zeitungen, wodurch eine Versammlung ausgeschrieben wurde, die  in einem sehr entlegenen Teile der Stadt ... stattfand und wohl schon des-  halb nicht sehr zahlreich sein konnte. Gleichwohl fanden sich abends  7 Uhr zwischen 60 und 70 Männer, meist aus dem Handwerkstand und  durchgehend in reiferen Jahren, ... ein, als Gäste Dr. Petri, v. Schulte und  Referendar Eilender aus Köln nebst einem Osterreicher. Nachdem ein  Professor Vieweger aus Berlin den Vorsitz übernommen, entwickelten  Petri und Schulte die Ziele und bisherigen Erfolge der alt-katholischen  Bewegung und rieten, zunächst einen Alt-Katholikenverein zu begründen,  sich mit dem Herrn Bischof Reinkens in Verbindung zu setzen, einen  Geschäftsausschuß zu wählen und unter den Bekannten die Sache weiter  zu verbreiten, um dann auf einer zweiten Versammlung zu festerer Orga-  nisation zu gelangen. In diesem Sinne wurde auch von der Versammlung  beschlossen, ein Komitee von fünf Personen erwählt und ihm die weiteren  Schritte überlassen. Bevor es zu diesem Resultate kam, expektorierte sich  ein offenbarer Sendling des Geistlichen Rates Müller in den gewöhnlichen  Phrasen von dem Nichtändern des Glaubens der Väter, dem Entzweien  der Katholiken und dergleichen mehr. Er wurde aber von mehreren Män-  nern vorgerückten Alters bündig zurechtgewiesen, indem der Eine ihm  begreiflich machte, dass gerade die Alt-Katholiken an dem Glauben der  Väter hielten, der Andere in drastischer Art auseinandersetzte, wie er  überzeugt sei, sein Vater im Grabe werde sich freuen, einen Jungen zu  haben, der das gutzumachen bemüht sei, was die Altvorderen versäumt  hätten. So blieb denn diese ultramontane Mission ohne Erfolg, die Ver-  sammlung schied in vollster Harmonie mit dem Beschlusse, Sonntag, den  22. d. M. zur Abendstunde an einem besser gelegenen Orte aufs Neue  zusammenzukommen und dazu alle einzuladen, welche einer zu bildenden  6623  alt-katholischen Gemeinde beitreten wollen.  Es war gerade in Berlin keine leichte Aufgabe, eine alt-katholische  Gemeinde zu gründen. Die Männer und Frauen der ersten Stunde haben so  manche Hindernisse und Widrigkeit überwinden müssen.  23  Alt-Katholisches Volksblatt, Nr. 12 vom 9. Mai 1924, S. 91.  BStattian und ohl schon des-
halb nıcht sehr zahlreıch seın konnte. Gleichwohl fanden sich abends

Uhr zwıschen 60 und Männer, meıst AU$s dem andwerkstand und
durchgehend in reiferen Jahren,DIE ALT-KATHOLIKEN UND DER PREUBßISCHE STAAT UM 1870  in München erscheinende „Deutsche Merkur“, Nr. 8 vom 21. Februar  1874 berichtet über die erste alt-katholische Versammlung in Berlin, die  am 11. Februar des gleichen Jahres stattfand: „Heute abend hat hierselbst  die erste Alt-Katholiken-Versammlung stattgefunden. Drei Männer aus  dem Handwerkstande hatten sich an Herrn Appelationsgerichtsrat Dr.  Petri, der als Abgeordneter in Berlin weilt, mit der Bitte gewandt, ihnen  behilflich zu sein. Die Besprechungen führten zu einer Bekanntmachung  in den Zeitungen, wodurch eine Versammlung ausgeschrieben wurde, die  in einem sehr entlegenen Teile der Stadt ... stattfand und wohl schon des-  halb nicht sehr zahlreich sein konnte. Gleichwohl fanden sich abends  7 Uhr zwischen 60 und 70 Männer, meist aus dem Handwerkstand und  durchgehend in reiferen Jahren, ... ein, als Gäste Dr. Petri, v. Schulte und  Referendar Eilender aus Köln nebst einem Osterreicher. Nachdem ein  Professor Vieweger aus Berlin den Vorsitz übernommen, entwickelten  Petri und Schulte die Ziele und bisherigen Erfolge der alt-katholischen  Bewegung und rieten, zunächst einen Alt-Katholikenverein zu begründen,  sich mit dem Herrn Bischof Reinkens in Verbindung zu setzen, einen  Geschäftsausschuß zu wählen und unter den Bekannten die Sache weiter  zu verbreiten, um dann auf einer zweiten Versammlung zu festerer Orga-  nisation zu gelangen. In diesem Sinne wurde auch von der Versammlung  beschlossen, ein Komitee von fünf Personen erwählt und ihm die weiteren  Schritte überlassen. Bevor es zu diesem Resultate kam, expektorierte sich  ein offenbarer Sendling des Geistlichen Rates Müller in den gewöhnlichen  Phrasen von dem Nichtändern des Glaubens der Väter, dem Entzweien  der Katholiken und dergleichen mehr. Er wurde aber von mehreren Män-  nern vorgerückten Alters bündig zurechtgewiesen, indem der Eine ihm  begreiflich machte, dass gerade die Alt-Katholiken an dem Glauben der  Väter hielten, der Andere in drastischer Art auseinandersetzte, wie er  überzeugt sei, sein Vater im Grabe werde sich freuen, einen Jungen zu  haben, der das gutzumachen bemüht sei, was die Altvorderen versäumt  hätten. So blieb denn diese ultramontane Mission ohne Erfolg, die Ver-  sammlung schied in vollster Harmonie mit dem Beschlusse, Sonntag, den  22. d. M. zur Abendstunde an einem besser gelegenen Orte aufs Neue  zusammenzukommen und dazu alle einzuladen, welche einer zu bildenden  6623  alt-katholischen Gemeinde beitreten wollen.  Es war gerade in Berlin keine leichte Aufgabe, eine alt-katholische  Gemeinde zu gründen. Die Männer und Frauen der ersten Stunde haben so  manche Hindernisse und Widrigkeit überwinden müssen.  23  Alt-Katholisches Volksblatt, Nr. 12 vom 9. Mai 1924, S. 91.  Beın, als aste Dr PetrI1, Schulte und
Referendar ı1 lender aus Ööln ne einem Osterreicher Nachdem eın
Professor leweger AUS$s Berlın den Vorsıtz übernommen, entwickelten
eirı und Schulte dıe 1ele und bısherigen Erfolge der alt-katholischen
ewegung und rieten. zunächst eınen Alt-Katholikenvereıin begründen,
sıch mıt dem Herrn Bischof Reinkens in Verbindung setzen, eiınen
Geschäftsausschulß wählen und unter den ekannten dıe acC weıter

verbreıten. dann auf eiıner zweıten Versammlung festerer Urga-
nısatıon gelangen. In diesem Sınne wurde auch VOoNn der Versammlung
beschlossen. eın Komuıiıtee VO  _ fünf Personen erwW:; und ıhm dıe weıteren
Schritte überlassen. Bevor 6S diesem Resultate kam, expektorierte sıch
eın offenbarer endlıng des Geistlichen ates üller in den gewöhnlichen
Phrasen von em Nıchtändern des aubens der äter, dem Entzweien
der Katholıken und dergleichen mehr. Er wurde ber VonNn mehreren Män-
nern vorgerückten Alters bündıg zurechtgewılesen, indem der ine ıhm
begreiflich machte, ass gerade dıe Alt-Katholiken dem Glauben der
Väter 1elten, der Andere in drastiıscher auseinandersetzte, wIıe
überzeugt sel, seIin Vater Im ra werde sıch freuen, einen Jungen
haben, der das gutzumachen bemüht sel, Wäas dıe Altvorderen versäumt
hätten So blıeh enn diıese ultramontane 1ssıon hne OIg, dıe Ver-
sammlung schıed in VOllster Harmonie mıt dem Beschlusse, Sonntag, den

ZUur Abendstunde eiınem besser gelegenen Orte aufs Neue
zusammenzukommen und azu alle einzuladen, welche einer bıldenden

cc23alt-katholischen Gemeinde beıtreten wollen
FS WAar gerade in Berlın keine leichte Aufgabe, eine alt-katholische

Gemeımnnde gründen Die Männer und Frauen der ersten Stunde en
manche Hındernisse und Wıdrıgkeıt überwıinden mussen

D  3 Alt-Katholisches Volksblatt. Nr VO) Maı 1924 O1
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Der Katholizısmus. der In Berlın erst wieder im Jahrhundert Fuß
gefasst hat, hat aufgrun seiıner geschichtlichen Entwicklung, eıne gewIsse
Wagenburgmentalıtät entwiıckelt. er Versuch, auch eıner sachlıchen
Krıtik von innen her., wurde sofort als Schwächung be1 der Abwehr einer
wahren der auch vermeıntlichen Bedrohung VOoN außen gewertert. Dıiıe
dennoch W  > wurden mıiıt dem Stigma des Verrats versehen und ent-
sprechenden „Kampagnen“ der „Rechtgläubigen“ ausgesetzt.

Eın eispie dieser Schwierigkeıiten Schılde Ernst raso eın rO-
misch-katholischer Priester und Schriftsteller, in seiıner Bıographie Von

Eduard üller., eiınes besonderen „Eıferers“ im Kampf die Alt-
Katholiıken Fr ScCHNrei „In der Zeıt nach dem (1.) Vatıkanıschen Konzıil
mıt ıhren Kämpfen dıe Unfehlbarkeit des Papstes und dem nsturm
des Alt-Katholizısmus bewährte sıch Eduard Müllers Führerschaft und die
Schlagfertigkeit (!) seıner Gefolgschaft,JOHANNES URBISCH  Der Katholizismus, der in Berlin erst wieder im 18. Jahrhundert Fuß  gefasst hat, hat aufgrund seiner geschichtlichen Entwicklung, eine gewisse  Wagenburgmentalität entwickelt. Jeder Versuch, auch einer sachlichen  Kritik von innen her, wurde sofort als Schwächung bei der Abwehr einer  wahren oder auch vermeintlichen Bedrohung von außen gewertet. Die es  dennoch wagten, wurden mit dem Stigma des Verrats versehen und ent-  sprechenden „Kampagnen“ der „Rechtgläubigen“ ausgesetzt.  Ein Beispiel dieser Schwierigkeiten schildert Ernst Thrasold, ein rö-  misch-katholischer Priester und Schriftsteller, in seiner Biographie von  Eduard Müller, eines besonderen „Eiferers“ im Kampf gegen die Alt-  Katholiken. Er schreibt: „In der Zeit nach dem (I.) Vatikanischen Konzil  mit ihren Kämpfen um die Unfehlbarkeit des Papstes und dem Ansturm  des Alt-Katholizismus bewährte sich Eduard Müllers Führerschaft und die  Schlagfertigkeit (!) seiner Gefolgschaft, ...  «24  Mit entsprechendem Eifer und keine Mittel scheuend ging man gegen  die Versuche der Alt-Katholiken sich zu organisieren, vor. Als Prof. We-  ber aus Breslau am 22. Februar 1874 kam, um bei der Gründung eines  Vereins zu helfen, „wies Müller“ — so Thrasold in seiner Biographie —  „seine Gesellen an die Arbeit.“ Und Thrasold schreibt weiter: „Am Sonn-  tag, dem 22. Februar 1874, stand in verschiedenen Zeitungen ein Aufruf  an alle Katholiken, welche nicht Knechte Roms und des Papstes sein  wollen mit der Einladung zu einer Besprechung am selben Nachmittag,  2-Uhr, im Bürgersaal des Berliner Rathauses. Die Müllerknechte traten in  Funktion. ... Lange vor Beginn der Versammlung war der Saal zum Er-  drücken gefüllt — fast nur mit Müllerknechten. Professor Weber konnte  sich kaum den Weg zum Vorstandstisch bahnen.“” Durch „laute Rufe“  der Anhänger Müllers und das Verlangen nach der Erfüllung immer ande-  rer Formalien, die in der Folge zu tumultartigen Auseinandersetzungen  führten, wurde die Versammlung „gesprengt‘“. Der „Deutsche Merkur“  schreibt zu diesen Vorkommnissen, die Krawalle haben solch ein Ausmaß  erreicht, dass die Polizei einschreiten musste.”® Ernst Thrasold resümiert  verharmlosend: „In diesem und ähnlichem, etwas an Radau grenzenden  Stil wurden auch in anderen Lokalen ähnliche Versammlungen sabotiert  oder konvertiert.“”  24  Thrasold, Ernst: Eduard Müller — Der Berliner Missionar, Berlin 1953, S. 181.  25  Ebd.  26  RT  Vgl. Alt-Katholisches Volksblatt. Nr. 12 vom 9. Mai 1924, S. 92.  Thrasold, Ernst: Eduard Müller, S. 182.  15224

Miıt entsprechendem ı1Ter und keıine scheuend ging Inan

die Versuche der Alt-Katholıken sıch organisıieren, VOT. Als Prof. We-
ber aQus RBreslau Februar 874 kam, be1ı der Gründung eiınes
Vereins helfen, „WIeES Mühler Thrasold in seıner Biographie
„seıne esellen dıe Arbeit.“ Und Thrasold schre1ı weiıter: „Am OnNnn-
tag, dem PE Februar 1874, stand in verschıedenen Zeıtungen eın Aufruf

alle Katholıken. welche nıcht Knechte Roms und des Papstes sein
wollen mıt der Einladung eıner Besprechung selben achmittag,

Uhr, im Bürgersaal des Berliner Rathauses. Die Müllerknechte traten ıIn
Funktion ange VOT Beginn der Versammlung WAar der Saal Er-
drücken gefüllt fast UT mıt Müllerknechten. Professor er konnte
sıch kaum den Weg zu Vorstandstisch bahnen “ Durch „laute Rufte*‘
der nhänger Müllers und das Verlangen nach der üllung immer ande-
Iecr Formalıen, dıe in der olge tumultartıgen Auseinandersetzungen
führten, wurde dıe Versammlung „gesprengt””. Der „Deutsche Merkur“®
schreıbt diesen Vorkommnıissen, dıe rawalle en SOIC eın Ausmaß
erreıcht, ass die Polizei einschreıten musste.26 Ernst Thrasold resümitert
verharmlosend: „In diesem und ähnlıchem, etwas au grenzenden
Stil wurden auch in anderen Lokalen annlıche Versammlungen SaDotie:
der konvertiert.““”

TIThrasold. Ernst Fduard Müller Der Berliner Missı1onar, Berlın 1953, 181
P Ebd

Vgl Alt-Katholisches Volksblatt. Nr VO Maı 1924.
Ihrasold Ernst Eduard Müller. 182
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IDer Versuch der Alt-Katholıken, sıch formell organısteren, wurde
mıt Gewalt verhıindert. [Dass der amp Müllers und seiner „Knechte““

dıe Alt-Katholıken nıcC auf sachlıch-argumentatıver ene gefü
wurde., darauf weıst Taso. indıre hın, indem CT SCNrei „In Eduard

Müller und in seinem uhrertum War viel Agıtatorisches und Aggressives
e

UÜber dıe Gesinnung der Berliner Alt-Katholiken der ersten tunde
Schrei IIr Franz Buchta., der TI Pfarrer der Berliner Gemeinde, in
eiınem Aufsatz für dıe Gemeindezeıtung der v.Gemeıunde Alt-
Schöneberg: „Nur der unerschütterliche Glaube al dıe Rıchtigkeit iıhrer
Einstellung und die geistlıche Notlage, in der sS1e sıch nfolge der Exkom-
muniıkatıon efanden., hat den Alt-Katholiken den Mut und die raft g..
geben, dıe ammlung VOoONn Gesinnungsgenossen unter den ber
ganz Berlın er Katholıken heranzugehen und SIE der
ıchsten Schıkanen von Seıten ihrer bisherigen Glaubensgenossen durch-

29zustehen.

Die ereinsgründung
Dass sıch dennoch Z Februar 8/4 vierz1ıg katholische Männer ZU

eınem .„Alt-Katholikenvereıin für Berlın und Umgebung“ ( 5
schliıeßen konnten, Wäar im Hınblick auf die damalıgen Berliner Verhält-
nisse eıne mutige und anerkennenswerte Leistung. Der „Deutsche Mer-
kur“ berichtet .„Dieser (Vereıin stellt sıch ZUTr Aufgabe dıe Jesultischen
Tendenzen in der katholischen Kırche mıiıt allen gesetzlichen ıtteln
bekämpfen und dıe Bıldung eıner mıt Bıschof Reinkens ın Gemeinschaft
stehenden alt-katholischen (Gemeıinde in Berlın bewerkstelligen.DIE ALT-KATHOLIKEN UND DER PREUßISCHE STAAT UM 1870  Der Versuch der Alt-Katholiken, sich formell zu organisieren, wurde  mit Gewalt verhindert. Dass der Kampf Müllers und seiner „Knechte“‘  gegen die Alt-Katholiken nicht auf sachlich-argumentativer Ebene geführt  wurde, darauf weist Thrasold indirekt hin, indem er schreibt: „In Eduard  Müller und in seinem Führertum war viel Agitatorisches und Aggressives  : ..  Über die Gesinnung der Berliner Alt-Katholiken der ersten Stunde  schreibt Dr. Franz Buchta, der dritte Pfarrer der Berliner Gemeinde, in  einem Aufsatz für  die Gemeindezeitung der Ev.Gemeinde  Alt-  Schöneberg: „Nur der unerschütterliche Glaube an die Richtigkeit ihrer  Einstellung und die geistliche Notlage, in der sie sich infolge der Exkom-  munikation befanden, hat den Alt-Katholiken den Mut und die Kraft ge-  geben, an die Sammlung von Gesinnungsgenossen unter den 50.000 über  ganz Berlin verstreuten Katholiken heranzugehen und sie trotz der häß-  lichsten Schikanen von Seiten ihrer bisherigen Glaubensgenossen durch-  6629  zustehen.  6.2 Die Vereinsgründung  Dass sich dennoch am 28. Februar 1874 vierzig katholische Männer zu  einem „Alt-Katholikenverein für Berlin und Umgebung“ zusammen-  schließen konnten, war im Hinblick auf die damaligen Berliner Verhält-  nisse eine mutige und anerkennenswerte Leistung. Der „Deutsche Mer-  kur“ berichtet: „Dieser (Verein) stellt sich zur Aufgabe die jesuitischen  Tendenzen in der katholischen Kirche mit allen gesetzlichen Mitteln zu  bekämpfen und die Bildung einer mit Bischof Reinkens in Gemeinschaft  stehenden alt-katholischen Gemeinde in Berlin zu bewerkstelligen. ... In  den Vorstand wurden gewählt die Herren Professor Vieweger (Vereins-  leiter), Dr. Roskoschny (Schriftführer), Kalkulator im statistischen Büro  Kreuzer (Rendant), Tischlermeister Teichert und Landgerichtsreferendar  Kotze. Zum Schluss wurde eine Adresse an den Bischof Reinkens unter-  «30  zeichnet.  Schon auf der ersten Generalversammlung des Ält—Katholikenvereins am  28. März 1874 konnte der Vorsitzende bekanntgeben, dass die sich bil-  dende alt-katholische Gemeinde bereits 123 eingeschriebene Mitglieder  28  Ebd.  28  Buchta Dr. Franz: Die Alt-Katholische Gemeinde Berlin, in Paul-Gerhardt-Gemeinde-  blatt Nr. 2, Berlin 1967, S. 4.  30  Alt-Katholisches Volksblatt, Nr. 12 vom 9. Mai 1924, S. 92.  153In
den orstan wurden gewählt dıe Herren Professor Vıeweger (Vereıins-
leıter), Dr Roskoschny (Schriftführer), Kalkulator im statıstiıschen Büro
Kreuzer (Rendant), Tischlermeister Teıchert und Landgerichtsreferendar
Ofze Zum Schluss wurde eiıne Adresse den Bischof Reinkens unter-

30zeichnet
on auf der ersten Generalversammlung des Ält-Katholikenvereins a

März 874 konnte der Vorsitzende bekanntgeben, ass die sıch bıl-
en alt-katholische Gemeiıinde bereıts 123 eingeschriebene Mitglıeder

Ebd
Buchta Dr. Franz: Die Alt-Katholische Gemeinde Berlın, in Paul-Gerhardt-Gemeinde-
blatt Nr Berlın 967
Alt-Katholisches Volksblatt. Nr VO Maı 1924,
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(sprich Männer) zählte
Fünf Tage später, prı beauftragte Bischof Reıinkens den Pfar-

rer der alt-katholischen Gemeinde Breslau Strucksberg mıt der Betreuung
der Berliner Alt-Katholiken on prı fand durch ıh die erste
alt-katholische aufTfe in Berlın statt Zur Erinnerung d diese wurde eine
edaılle in Bronze und in Sılber geprägt Der Avers tellte dıe auilie Jesu
mıiıt der Rundschrıiuft „Du sollst im Geiste taufen“‘, der Revers dıe Wıd-
MUNg dar iIim September des gleichen Jahres taufte Prof. Weber weıtere
dre1ı K ınder in der Methodisten-Kapelle, dıe den Alt-Katholiken „bereıt-

c<31wiıllıg diesem 7Zweck ZUuTr erfügung gestellt wurde.
eic eın es Mal} a Toleranz die Alt-Katholiken Berlıns sıch OTtZ

aller Anfeındungen und ngriffe ewah haben, davon zeugt der folgen-
de Vorftfall nach eınem Vortrag von Prof. er Der „Deutsche Merkur“
berichtet darüber „Lang anhaltender Beıfall seinen en orten,
und nach ein1gem Z/ögern bestieg Nnun auf die Aufforderung des Vorsıit-
zenden eın Ultramontaner, eın Handwerker dıe TIrıbüne Der ıtte des
Vorsiıtzenden gemä die Versammlung hne das geringste Zeichen
des Miıßfallens den Ausführungen des ultramontanen Wortführers und
überließ dem Herrn Professor eber, der Gesinnung der Anwesenden
Ausdruck geben, der enn auch seınen egner un für un mıt
eıchter Mühe gründlıch widerlegte. nter lauten Beıifallsbezeugungen

«32gingen hierauf dıe Anwesenden ruhig auselinander.
Ja dıe antıalt-katholischen Aktıonen Eduard Müllers „Nur ber me1-

33Leıiche sollen sie in diese Kırche kommen verhinderten, dass dıe
Alt-Katholiıken dıe St Hedwigskırche mıtbenutzen durften, die alt-
katholische Gemeıhnde in Berlın hıinsıchtlich ıhrer Gottesdienste auf die
Bereitschaft anderer Kırchen, iıhr in iıhren Gotteshäusern Gastrecht
gewähren, angewlesen.

er Berliner [Dom Gendarmenmarkt wurde ZUT ersten Gottesdienst-
STA} der Berliner Alt-Katholiken iIm November 874 hatte der Kırchen-
vorstand der evangelıschen „Neuen Kırche“ endarmenmarkt mıt
Zustimmung des Berliner Magistrats dıe Mıtbenutzung der Kırche den
Alt-Katholıken eingeräumt. Dieses Öökumenische Entgegenkommen hat
das Parteiorgan des Zentrums ZU Anlass INMCN, beide Gemeıunden
häßlıch anzugreıfen.

Den ersten Gottesdiens in der NUN ZUT erfügung stehenden Kırche

32
Evangelischer Botschafter. Nr. ' Stuttgart 874
Alt-Katholisches Volksblatt.
Trasold. Ernst. 181
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1e November 1874 Prof. IIr er uch über dieses WIC  ige
Ereignis Im en der Jungen emeınde berichtet der „Deutsche Mer-
kur  .. .„Dıie opferwillige kleine Gemeıinnde hatte für die nötiıgen Paramente
und Gerätschaften SOWIe eıne einfach würdıige Ausschmückung des Alta-
ICS geSOTZL, während der Messe San s abwechselnd dıe Gemeıinde und eın
wohlgeübter Chor Obgleıich dıe Stunde (8S Uhr) für Berlın eiıne außeror-
entliıc frühe WAar und manche mehr als eıne Stunde wandern
hatten. doch über 250) Personen ZUSCHCH, und hre Gebetbücher
SOWI1e Haltung bewlesen, dass SIE NIC wıe dıe „Germanıa” natürlich

<34vermutet, überwiegend AUus$s Neugier erschıenen

Die Seelsorge der ersten re

Die kleine alt-katholische emeınnde hat sıch in Berlın schwierigen
Bedingungen konstitulert. Sıe WAar Vvon Anfang eiıne Extremdiaspora-
gemeıinde; entsprechend schwierig Wr auch, hre seelsorgerliche Be-
treuung organısieren. Unter den exkommunitziterten egnern der vatı-
kanıschen Beschlüsse befand sıch in Berlın eın Geistlicher. Wiırksame
Hılfen erhielten dıe Berlıner Alt-Katholiken Urc ein1ıge führende alt-
katholıische Persönlichkeiten dus anderen Teılen des Reıches, dıe sıch als
Abgeordnete der in anderen Missıonen zeıtweılıg in Berlın aufthielten. Zu
den bekanntesten gehörten der eruhmte Kırchenrechtle Prof. Johann
Friedrich VOoONn Schulte., Prof. ichelıs, der Appellationsgerichtsrat Dr
Petr1, der Referendar Eılender. und der schon ben mehrmals erwähnte
Prof. IDr eber. der spätere zweiıte Bischof der Alt-Katholiken in
Deutschland

Sıe en die Verbindung miıt dem ersten Bıschof der Alt-Katholiken
des Deutschen Reiches in onn Prof. Dr Reinkens und der nächstliegen-
den alt-katholischen Nachbargemeinde in Breslau hergestellt und eine,
Wenn auch vorerst unvollkommene., seelsorgerliche etreuung ermöglıcht.

Die erimer emeınınde mMusste sıch von Anfang N1IcC [1UT dıie
außerst aggressiven Angrıiffe ihrer Gegner wehren, Ssi1ie musste uch mıt
der räumlıiıchen Dıstanz anderen alt-katholischen Gemeiminden fertig
werden. Fın Umstand, der schon deshalb Vvon großer Bedeutung und
Tragweite WAäTr, als dıe Gemeıinde in den ersten Jahren iıhrer Exıistenz
hne eınen eigenen Seelsorger auskommen musste In dieser pfarrerlosen
Zeit wurde dıe Seelsorge VO  —_ sporadısch der zeıtweise in Berlın weiılen-
den Geistlichen wahrgenommen, der aushılfsweise von Bonn und Bres-

Alt-Katholisches Volksblatt
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lau au  N
DiIie Gememnnde hat diıese Zeıt gul überstanden. Ja, sS1ie hat sıch weıter-

entwiıckelt und ıst gewachsen. DDıe Statistik für das Jahr 880 gab für dıe
Berliner Gemeıinde 350 Mıtglıeder Diese gute Entwicklung verdankte
dıe Gemeinde einer Reıihe VOoN engaglerten Lalen.

Die ründung der Parochie und hre staatsrechtliche Anerkennung
Eın wichtiges reign1s in der Entwicklung einer staatsrechtlich aner-
kannten arocnıe dıe Ernennung VOonN Pfarrer Anton Ledwina ZUMM

ständiıgen Seelsorger in Berlın.
Zur ärkung des Gemeindelebens irugen auch die Besuche des ersten

1SCNOTS der Alt-Katholıken in Deutschland Dr Joseph Hubert Reinkens
beı Er weiılte zweımal in Berlıin 887 im Rahmen einer Reise in den OStI1-
chen Teıl des Deutschen Reiches nach Schlesien 1892, ül das Sakrament
der Fırmung spenden.

Die staatlıche Anerkennung als selbständıge alt-katholische Parochie
Berlın rhielt dıe emennde im Februar 894 Diıese erfolgte durch eıne
Urkunde VONn Bıschof Reinkens VO! Februar und dıe des Polızeipräsi-
denten VO T7 Februar | 894 nach vorheriger Genehmigung durch den
Preußischen Minıiıster der geistlichen Angelegenheıten. Dıie NEU errichtete
Alt-Katholıische emeınde Berlın umfaßte den Stadtkreis Berlın Juristi-
sche Grundlage für dıe Errichtung der Alt-Katholischen Parochie Berlın
War das Preußische Alt-Katholıken Gesetz VO Julı 875

Am November 894 wurde der bısherige Seelsorger der Gemeiıinde
Anton Ledwina ZUum ersten Pfarrer der Alt-Katholischen Gemeıinde Berlın
ernannt Die Gemeımnndebildung Wlr damıt abgeschlossen.
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